Gemeinde Sietow

Beschlussvorlage Vorlage-Nr:  20-2020-029
Einreichendes Amt: Datum: 25.11.2020
Amt fir Finanzen Verfasser: Mahnke, Matthias

Feststellung des Jahresabschlusses 2017 der Gemeinde Sietow

Beratungsfolge:
Status | Datum | Gremium

o) Gemeindevertretung Sietow

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung stellt den vom Rechnungsprifungsausschuss gepriften
Jahresabschluss der Gemeinde Sietow zum 31.12.2017 fest. Das Jahresergebnis 2017 von
35.364,71 € wird nach Beschlussfassung auf neue Rechnung vorgetragen. Den uber- und
auBerplanmaBigen Aufwendungen und Auszahlungen wird zugestimmt.

Sachverhalt:

Gemal § 60 Abs. 5 der Kommunalverfassung M-V beschliefl3t die Gemeindevertretung Uber
die Jahresrechnung und entscheidet Gber die Entlastung des Blrgermeisters. Die Entlastung
des Birgermeisters bedarf eines gesonderten Beschlusses.

Der Rechnungsprufungsausschuss der Gemeinde hat den Jahresabschluss 2017 gemaf}

§ 3 a Kommunalprifungsgesetz zu prifen. Der Rechnungsprifungsausschuss hat das
Ergebnis der Prufung in seinem Prifungsbericht zusammengefasst und einen
uneingeschrankten Prufungsvermerk erteilt. Die Prifung des Jahresabschlusses hat zu
keinen Beanstandungen geflihrt, die so wesentlich sind, dass sie einer Feststellung durch
die Gemeindevertretung entgegenstehen kénnten.

Die Bilanzsumme betrdgt am 31.12.2017 4.205.925,79 €.
Der liquide Bestand betragt am 31.12.2017 711.379,34 €.

Ergebnishauhaushalt

Das Jahresergebnis vor Veranderung der Ricklagen betragt -64.193,29 €. Durch eine
Entnahme aus einer Ricklage flr Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in
Hohe von 99.558,00 € konnte das Jahresergebnis verbessert werden. Das Jahresergebnis
nach Veranderung der Ricklagen betragt 35.364,71 €.

Der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt wurde unter Berlicksichtigung der Vortrage aus
Vorjahren nicht erreicht (§ 16 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Ergebnishaushalt Betrag
1. | Vortrage aus Vorjahren -589.656,95 €
(Stand 31.12.2016)
2. | Jahresergebnis 2017 Ifd. Jahr 35.364,71 €
3. | Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt -554.292,24 €
31.12.2017
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Finanzhaushalt

Der Saldo der ordentlichen und auRerordentlichen Ein- und Auszahlungen des Jahres 2017
betragt -90.808,85 €. Kredittiigungen erfolgten in Hoéhe von -29.022,64 €. Der
Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt wurde unter Bertcksichtigung der positiven Vortrage
aus Vorjahren erreicht.

Finanzhaushalt Betrag

1. Laufende Ein- und Auszahlungen 754.499,22 €
(Stand 31.12.2016)

2. Saldo der ordentlichen und
aulderordentlichen Ein- und
Auszahlungen -90.808,85€
2017

3. Planmafige Tilgung von Krediten flr
Investitionen 2017 -29.022,64 €

4. Haushaltsausgleich Finanzhaushalt
31.12.2017 634.667,73 €

Der Beschluss Uiber den Jahresabschluss 2017 ist der Kommunalaufsicht unverziiglich
mitzuteilen und 6ffentlich bekannt zu machen. In der 6ffentlichen Bekanntmachung ist darauf
hinzuweisen, wann und wo tUber 10 Werktage die 6ffentliche Auslegung des
Jahresabschlusses erfolgt. Zu den auszulegenden Unterlagen gehort auch der
Bestatigungsvermerk des Rechnungsprifungsausschusses.

Finanzielle Auswirkungen | |Nein [X]Ja
Im Haushalt vorgesehen? Nein  [_]Ja, Produktkonto ......................
Ertrag/Einzahlungin€ ...l D UberplanmaRige Ausgabe
Aufwand/Auszahlungin € ...l

|_| AulBerplanmaRige Ausgabe

Anlagen: Prifungsbericht und Bestatigungsvermerk des Rechnungsprifungsausschusses
Jahresabschluss 2017

Bearbeiter/in Amtsleiter/in Leiter/in Amt fur Finanzen | Ltd. Verwaltungsbeamter/
Birgermeister

Mahnke, Matthias Mahnke, Matthias

Aufgrund des § 24 Abs. 1 Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern
war(en) /kein Gremiumsmitglied von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen.
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Abstimmungsergebnis:

Einstimmig Mit Ja Nein Enthaltung Lt. Beschluss- | Abweichender
Stimmenmehrheit vorschlag Beschluss

Abweichender Beschluss:

Datum Siegel Unterschrift
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Gemeinde Sietow
Rechnungsprifungsausschuss

Priifungsbericht zur Priifung
des Jahresabschlusses 2017 der Gemeinde Sietow

L Einleitung

Gemal § 1 Abs. 4 Kommunalprifungsgesetzes (KPG) obliegt die értliche Priifung dem
Rechnungspriifungsausschuss. Die értliche Prifung umfasst dabei die in § 3 KPG genann-
ten Aufgaben. Aufgrund dieser rechtlichen Bestimmungen wurde

der Jahresabschluss zum 31.12.2017 der Gemeinde Sietow

fur das Haushaltsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2017 unter Einbeziehung der
zugrunde liegenden Buchfilhrung gemal Abschnitt | KPG M-V geprift.

Ein Rechnungsprifungsamt wurde in der Verwaltung der geschaftsfiihrenden Gemeinde nicht
eingerichtet. Die Unterlagen zum Jahresabschluss 2017 wurden dem Rechnungsprifungsaus-
schuss mit Schreiben vom 23.11.2020 Ubergeben.

Die Prifung wurde in der Sitzung des Rechnungspriifungsausschusses am 01.12.2020 durch-
gefuhrt. Eine Belegpriifung fir das Haushaltsjahr 2017 erfolgte nicht.

. Gegenstand, Art und Umfang der Priifung

Gegenstand unserer Priifung war der von der Verwaltung des Amtes aufgestellte Jahresab-
schluss 2017 fiir die Gemeinde Sietow, bestehend aus der Bilanz, der Ergebnis- und Finanz-
rechnung, den Teilrechnungen und dem Anhang sowie die gemaR § 60 Abs. 3 KV M-V Nr. 1
bis 5 dem Jahresabschluss beizufigenden Anlagen. Die Verantwortung fur die Ordnungsma-
Rigkeit von Buchfilhrung, Jahresabschluss und der beizufligenden Anlagen tragt die Verwal-

tung der Stadt Rébel/Mritz als geschaftsfilhrende Gemeinde unter Gesamtverantwortung des
Kammerers.

Herr Mahnke gab Erlauterungen zu den Bilanzpositionen aus der Anlagenbuchhaltung und zur
Korrektur der Eréffnungsbilanz. Durch Herrn Mahnke wurden weitere Erlauterungen zur Bi-
lanz, zur Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung sowie zu den einzelnen Teilhaushalten
gegeben.

111, Priifungsunterlagen

Folgende Unterlagen standen fur die Prifung des Jahresabschlusses 2017 zur Verflgung:
- Vorwort
Schlussbilanz
- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
Teilrechnungen
- Anhang
- Anlagen: Anlagenubersicht
Forderungsibersicht
Verbindlichkeitstibersicht
Zusammensetzung liquide Mittel Muster 5 a
Ubersicht Haushaltsermachtigungen
Gesetzliche und vertragliche Einschréankungen zu Grundsticken
Ubersicht Ertrage Aufwendungen
Korrekturen zur Eréffnungsbilanz
Rechenschaftsbericht
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V. Priifungsverlauf

Priifung des Jahresabschlusses 2017

Die ausgewiesenen Wertansétze in den durch das Amt aufgestellten Jahresabschluss-be-
standteilen Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung wurden stichprobenweise gepruft.

Nach der Darlegung der wichtigsten Jahresergebnisse 2017 wurden die Positionen der Bilanz
einzeln besprochen und die Querverbindungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung sowie zum

Anhang mit den Erlauterungen hergestellt.
Die Ubereinstimmung von Bilanzpositionen und den Abschliissen in der Ergebnis- und Finanz-

rechnung wurde Uberprift.

Ergédnzende Erlduterungen zu einzelnen Posten der Aktivseite der Bilanz:

Anlagevermégen

Immaterielle Vermégensgegenstinde
31.12.2016 31.12.2017 Veranderung

93.012,67 € 86.823,84 € -6.188,83 €

Der geleistete Investitionszuschuss fir die DSL-Breitbandversorgung und der Zuschuss fir
den Sportverein (Ballfangnetz) werden Jahr fir Jahr abgeschrieben.

Sachanlagen
31.12.2016 31.12.2017 Verdnderung

3.519.386,44 € 3.064.898,81 € -454.487,63 €

Verdnderungen des Sachanlagevermégens ergeben sich aus Zu- und Abgéngen und planma-
Bigen Abschreibungen. Im Posten geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im
Bau Im Posten unbebaute Grundstiicke wurden insgesamt 234,3 T€ im Konto 02960000 —
Bauland in Abgang gebracht. Die Restbuchwerte von 10 Bauplatzen mussten auf Grund von
VeréduRerungen ausgebucht werden. Der Gesamterlds betragt 370,8 T€ und flieRt in die Er-
gebnisrechnung einfliet.Im Infrastrukturvermégen wurde ein Zugang im Konto 04990000
von 3,4 T€ fur die Errichtung einer Schutzhitte in Zierzow eingebucht.

Im Posten Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge wurde fUr die Feuerwehr Sietow
ein Hohlstrahlrohr fur 0,3 T€ in die Anlagenbuchhaltung aufgenommen.

werden die bisher geleisteten Zahlungen der Gemeinde Sietow fir Investitionen ausgewiesen,
deren Herstellung noch nicht beendet ist. Es werden insgesamt 0,3 T€ fir das Produkt 57302
— Anlegestellen/Bootsstege fir den Ausbau von WLAN auf der Steganlage ausgewiesen.

Finanzanlagen
31.12.2016 31.12.2017 Verdanderung

47.693,40 € 47.693,40 € 0,00 €
Die Gemeinde ist Mitglied im Kommunalen Anteilseignerverband Nordost der E.ON edis AG
und mit 19.871 Aktien (47.690,40 €) am Eigenkapital des Verbandes beteiligt.
Die Gemeinde ist Mitglied in nachfolgenden bilanzierungspflichtigen Verbanden:
- Mitgliedschaft im Kreisfeuerwehrverband = 1 €
- Mitgliedschaft im Stadte- und Gemeindetag M-V = 1 €
- Mitgliedschaft im Tourismusverband = 1 €

Umlaufvermdgen
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Vorriate )
31.12.2016 31.12.2017 Veranderung
0,00 € 0,00 € 0,00 €

In der Gemeinde wurden zum Bilanzstichtag keine entsprechenden Bestande bilanziert.
Forderungen und sonstige Vermdgensgegenstiande

31.12.2016 31.12.2017 Veranderung
705.983,67 € 1.006.509,74 € 300.526,07 €

Der Bestand an Forderungen zum Bilanzstichtag 31.12.2017 ist durch eine Beleginventur
nachgewiesen. Im Haushaltsjahr 2017 wurden keine Einzelwertberichtigungen und Pauschal-
wertberichtigungen in Héhe von 15,2 T€ vorgenommen. _
Hinsichtlich der Aufgliederung des Forderungsbestandes und der Darstellung ihrer Fristigké!—
ten wurde der Rechnungspriifungsausschuss auf die Forderungsibersicht (Anlage ) verwie-
sen. Fir die Gemeinde Sietow wurden unter dem Posten 2.2.6.1 zum Bilanzstichtag Forde-
rungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand in Hohe von 711,38 T€ (Vorjahr: 406,35
T€) erfasst. Der Bestand hat sich gegeniiber der Schlussbilanz 2016 um 305,03 T€ erhoht.

Die Veranderungen des Bestandes im Haushaltsjahr 2017 werden durch die Finanzrechnung
aufgezeigt.

Wertpapiere des Umlaufvermdégens )
31.12.2016 31.12.2017 Veridnderung

0,00 € 0,00 € 0,00 €

In der Gemeinde wurden zum Bilanzstichtag keine entsprechenden Besténde bilanziert.

Liquide Mittel/Kassenbestand B
31.12.2016 31.12.2017 Veranderung

0,00 € 0,00 € 0,00 €

In der Gemeinde wurden zum Bilanzstichtag keine entsprechenden Besténde bilanziert.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten .
31.12.2016 31.12.2017 Veranderung

0,00 € 0,00 € 0,00 €

In der Gemeinde wurden zum Bilanzstichtag keine entsprechenden Bestande bilanziert.




Ergdnzende Erlduterungen zu einzelnen Posten der Passivseite der Bilanz

Eigenkapital
31.12.2016 31.12.2017 Veranderung

3.456.829,22 € 3.406.216,58 € -50.612,64 €

Die Verringerung des Eigenkapitals (-50,6 T€) gegentiber der Schlussbilanz 2016 resultiert
aus folgenden Vorgangen:

Eigenkapital zum 31.12.2016 3.456,8 T€—‘

a.) Senkung/Erhéhung der allgemeinen Kapitalriicklage aufgrund von Kor- 0,0 T€
rekturen geman § 12 Abs. 4 KomDoppikEG M-V

b.) Bildung zweckgebundene Kapitalriicklage investive Schitsselzuweisun- 13,6 TE€
gen aus 2017 i.H.v. 13.580,65

Entnahme aus zweckgebundener Ergebnisricklage fur Belastungen aus 996 TE
dem kommunalen Finanzausgleich (gebildet im HHJ 2015 99.558,- €) '

c.) Jahresergebnis 2017 als Jahresiiberschuss 35,4 € 354 T€
Eigenkapital zum 31.12.2017 3.406,2 TE€
]
Sonderposten

31.12.2016 31.12.2017 Verdnderung
777.82894€  693.209,72 € -84.619,22 €

Im Haushaltsjahr 2017 wurden keine neuen Sonderposten bilanziert.

Riickstellungen
31.12.2016 31.12.2017 Verdanderung

0,00 € 0,00 € 0,00 €

In der Gemeinde wurden zum Bilanzstichtag keine entsprechenden Bestande bilanziert.

Verbindlichkeiten
31.12.2016 31.12.2017 Verdnderung

131.418,02 € 106.499,49 € -24.918,53 €

Der Bestand an Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag wurde durch eine Beleginventur nach-
gewiesen. Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rickzahlungsbetrag bewertet.
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen sind durch entsprechende Vertrage sowie entspre-

chende Bankbestatigungen nachgewiesen. Eine Ubersicht der Kredite ist dem Anhang zu ent-
nehmen. Kredite zur Sicherung der Zahlungsfahigkeit bestanden zum Bilanzstichtag nicht. Bei
den zum Bilanzstichtag ausgewiesenen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in
Hohe von 104,5 T€ handelt es sich um ausstehende Zahlungsverpflichtungen aus der Inan-
spruchnahme von Lieferungen und Dienstleistungen unterschiedlicher Gewerke.
Verbindlichkeiten gegeniiber dem sonstigen &ffentlichen Bereich wurden mit 1,1 T€ und sons-
tige Verbindlichkeiten wurden in Héhe von 0,9 T€ bilanziert.




Passive Rechnungsabgrenzungsposten

31.12.2016 31.12.2017 Veranderung
0,00 € 0,00 € 0,00 €

In der Gemeinde wurden zum Bilanzstichtag keine entsprechenden Bestande bilanziert.

Angaben zur Ergebnisrechnung
Der Jahresabschluss 2017 ist der 6. doppische Jahresabschluss der Gemeinde.

Fur die Aufstellung und Beschreibung des Jahresabschlusses wurden folgende Wesentlich-
keitsgrenzengewahit:

wéséntlich-

Posten Bezugsgrofe Betrag keitsgrenze
Ertragsposition Nr. 10 groler 1% Summe Ifd. Ertrage 1.269.058,04 € 12.690,58 €
Aufwandsposition Nr. 19 gréRer 1% Summe Ifd. Aufwendungen 1.344.879,34 € 13.448,79 €
Der Jahresiiberschuss 2017 betragt +35.364,71 €.
Ertrdge
Posten Nr. 10: Gesamterméchtigung Ergebnis Abweichung
Summe laufende Ertrage 936.000,00 € 1.269.058,04 € 333.058,04 €
aus Verwaltungstatigkeit
Die Abweichungen bei den Ertragen wurden im Anhang aufgefiihrt und erlautert.
Aufwendungen
Posten Nr. 19: Gesamtermdachtigung Ergebnis Abweichung
Summe laufende Aufwen- 1.070.300,00 € 1.344.879,34 € 274.579,34 €
dungen aus Verwaltungs-
tatigkeit

Die Abweichungen bei den Aufwendungen wurden im Anhang aufgefhrt und erlautert.

Jahresergebnis und Ergebnisverwendung
Das Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 (35,36 T€) ist um 16,66 T€ besser als der ent-

sprechende Planansatz (18,70 T€) ausgefallen. Mehrertrage von insgesamt tiber 333 T€
konnten hauptséchlich aus der VerduRerung von unbebauten Grundstiicken (Bauland) und
bei den Gewerbesteuern erzielt werden. Gegeniiber der Gesamterméchtigung wurden an
Aufwendungen tber 274 T€ mehr benétigt. Wesentliche Ursache hierfur ist der Mehrauf-
wand aus dem Abgang der Ausbuchung der Restbuchwerte durch die Veraufterung von
Bauland. Das Jahresergebnis vor Veranderung der Ricklagen betragt -64,19 TE; Dur;h
eine Entnahme aus der im Haushaltsjahr 2015 gebildeten zweckgebundenen Ergebnis-
riicklage fir Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in Héhe von 99,56 T€
konnte das Jahresergebnis auf +35,36 T€ verbessert werden. Die investiven Schllsselzu-
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weisungen 2017 in Héhe von 13,58 T€ wurden der zweckgebundenen Kapitalriicklage zu-
geflhrt und ins Folgejahr tbertragen. Der gemaR § 16 Abs. 2 GemHVO-Doppik geforderte
Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung wird unter Beriicksichtigung von negativen
Vortragen aus Vorjahren (-589,66 T€) nicht erreicht.

Angaben zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung gibt Informationen tber die Zahlungsstréme sowie die Zahlungsbesténde
der Kommune und tiber die Frage, wie die Kommune finanzielle Mittel erwirtschaftet hat und
welche zahlungswirksamen Investitions- und Finanzrechnungsmafnahmen vorgenommen
wurden. Es wird die Veranderung der liquiden Mittel dargestellt.

Saldo der ordentlichen und auBerordentlichen Ein- und Auszahlungen

Posten Nr. 26: Gesamterméchtigung Ergebnis Abweichung
Saldo der ordentlichen und -140.400,00 € -90.808,85 € 4959115 €
aufderordentlichen Ein- und

Auszahlungen

Gegenlber der Gesamterméchtigung wurde eine leichte Verbesserung erzielt. Die Ursa-
chen hierflr wurden im Anhang dargestellt.

In der Finanzrechnung wurde der Haushaltsausgleich geméaR § 16 Abs. 2 GemHVO-Dop-
pik unter Berlicksichtigung des positiven Vortrages aus Vorjahren (vgl. Anlage IV.) er-
reicht.

= 2017 in €
Finanzhaushalt
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen
zum 31.12. des Haushaltsvorjahres RaAY 2
Saldo der ordentlichen und aulerordentlichen Ein- und Auszah- -90.808.85
lungen
PlanmaRige Tilgung von Krediten fir Investitionen -29.022 64
Haushaltsausgleich Finanzhaushalt 634.667,73
Saldo aus Investitionstitigkeit
Posten Nr. 41: Gesamterméchtigung Ergebnis Abweichung
Saldo der Ein- und Auszah- 238.900,00 € 425.484,71 € 186.584,71 €

lungen Investitionstatigkeit
In den Erlauterungen im Anhang wurden die Investitionen einzeln dargestellt. Es wurden
Mittel in Héhe von 2,15 T€ fur den Grunanlagenbereich, 0,6 T€ fur Ausbildung der FFw
und 0,7 T€ fur Dienst- und Schutzbekleidung ins Folgejahr Ubertragen.

Angaben zu den Teilrechnungen
Die Gemeinde hat ihren Haushalt in 6 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte unterteilt.
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Die Ergebnisse der einzelnen Teilhaushalte wurden im Anhang aufgefiihrt. )
Alle erforderlichen Angaben nach § 48 GemHVO-Doppik wurden im Anhang aufgefuhrt und
erlautert.

V. Prifungsergebnis
Aus der Priifung des Jahresabschlusses 2017 ergaben sich auf der Grundlage der vorgelegten
Unterlagen und der Erlauterungen durch die Verwaltung keine wesentlichen Beanstandungen.
Das Prifungsergebnis wurde in einem Bestatigungsvermerk fir den Jahresabschluss 2017
zusammengefasst.

Rébel/Muritz, den 01.12.2020

A [ 7/

Herr Andreas Weidler Herr Thomas

Vorsitzender des Rechnungs- Rechnungspriifungsausschuss
prifungsausschusses

Herr-Bernd-kenz-

Reehntingsprifungsaussehuss
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Bestatigungsvermerk

GemaR § 1 Abs. 4 des Kommunalpriifungsgesetzes obliegt die értliche Priifung dem Rech-
nungsprifungsausschuss. Die 6rtliche Prifung umfasst gemafR § 3 Abs. 1 Nr. 1, 3 bis 5 und 8
KPG die Prifung des Jahresabschlusses, der Anlagen zum Jahresabschluss sowie die Ein-
haltung der Grundsatze ordnungsmaéRiger Buchfithrung. Aufgrund dieser rechtlichen Bestim-
mung haben wir den Jahresabschluss — bestehend aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung,
den Teilrechnungen, der Bilanz, dem Anhang sowie den Anlagen zum Jahresabschluss — un-
ter Einbeziehung des Rechnungswesens der

Gemeinde Sietow
fur das Haushaltsjahr vom 01. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017 geprft.

Das Rechnungswesen und der Jahresabschluss sowie die Anlagen zum Jahresabschluss ge-
mal § 60 KV M-V und der §§ 24 bis 53 GemHVO-Doppik wurden von der Verwaltung des
Amtes Robel-Mritz unter der Gesamtverantwortung des Kammerers erstellt. Unsere Aufgabe
ist es, auf der Grundlage der von uns durchgefiihrten Priifung eine Beurteilung Uber den Jah-
resabschluss sowie die Anlagen zum Jahresabschluss unter Einbeziehung des Rechnungs-

wesens abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlusspriifung unter Beachtung des § 3a KPG vorgenommen.
Die Prifung haben wir so geplant und durchgefihrt, dass Unrichtigkeiten und VerstéRe, die
sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsatze ord-
nungsmaRiger Buchfiihrung vermittelten Bildes der Vermégens-, Finanz- und Ertragslage we-
sentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt wurden.

Bei der Feststellung der Prufungshandlungen wurden die Kenntnisse tiber das wirtschaftliche
und rechtliche Umfeld des Amtes Rébel-Mritz sowie die Erwartungen Gber mégliche Fehler
bertcksichtigt. Die Prifung umfasste stichprobenweise die Beurteilung der angewandten Bi-
lanzierungsgrundsétze und der wesentlichen Einschatzungen der Verwaltung des Amtes R6-
bel-Mritz sowie die Wirdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und der Anla-
gen zum Jahresabschluss.

Wir sind der Auffassung, dass unsere Priifung eine hinreichend sichere Grundlage fur unsere

Beurteilung bildet.
Die Prifung hat zu keinen wesentlichen Einwendungen gefiihrt. Der Rechnungspriifungsaus-

schuss empfiehlt der Gemeindevertretung der Gemeinde Sietow die Feststellung des Jahres-
abschlusses 2017 und die Entlastung des Biirgermeisters fur das Haushaltsjahr 2017.

Roébel/Muritz, den 01.12.2020

Herr Andreas Weidler He r"fhomas Kuhlmann
Vorsitzender des Rechnungs- Rechnungsprifungsausschuss
prufungsausschusses

Herr-Bernd-Lenz-
Rechnungsprifungsaussechuss-




	Vorlage
	Anlage  1 Prüfbericht  2017

